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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §2 Abs1;

VVG §4;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2013/05/0094 E 19. Mai 2015

Rechtssatz

Das Schonungsprinzip des § 2 Abs. 1 VVG verwehrt es der Vollstreckungsbehörde, bei der Abtragung eines Gebäudes

im Wege der Ersatzvornahme die darin be<ndlichen Fahrnisse zu zerstören. Zur Wahrung dieser Rücksichten ist es

erforderlich, die in einem abzutragenden Gebäude be<ndlichen Fahrnisse wegzuscha?en (Hinweis E vom 13.

November 2000, 2000/10/0091, betre?end im Miteigentum stehende Möbel), und zwar unabhängig davon, in wessen

Eigentum sie stehen. Eine Zustimmung des Eigentümers ist demnach nicht erforderlich.
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